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Fachbeträge Januar 2019 
 

Neuer Abzug bei Säule 3a ab 1. Januar 2019 

Der maximal erlaubte Steuerabzug für die Säule 3a beträgt ab dem 1. Januar 2019 neu CHF 

6'826. 

Erwerbstätige Personen, die keiner 2. Säule angeschlossen sind, können ab dem 1. Januar 
2019 jährlich maximal 20 Prozent des Erwerbseinkommens, jedoch höchstens 34’128 
Franken einzahlen. 

In die Säule 3a dürfen nur Erwerbstätige einzahlen, welche ein AHV-pflichtiges Einkommen 
in der Schweiz erzielen. Arbeitslose dürfen einzahlen, solange sie Taggelder beziehen und 
nicht ausgesteuert sind. Bei Ehepaaren dürfen beide Ehegatten unabhängig voneinander 
einzahlen, wenn beide im Sinne der AHV erwerbstätig sind. 

Wer als Rentner erwerbstätig bleibt und ein AHV-pflichtiges Einkommen erzielt, kann bis fünf 
Jahre über das ordentliche Rentenalter der AHV hinaus Beiträge einzahlen. Männer können 
somit bis Alter 70, Frauen bis Alter 69 einzahlen. 
 

Wofür eine Begünstigungserklärung? 

Vorsorgegelder werden nicht erbrechtlich aufgeteilt, sondern entsprechend der gesetzlich 

vorgesehenen oder privat angepassten Begünstigungsregelung zugeteilt. Je nach 

Privatsituation sind die Begünstigungen vollständig gesetzlich vorgegeben. Vielfach bestehen 

jedoch Spielräume, vor allem bei der Säule 3a. 

Bei der Pensionskasse ist die Begünstigung im Gesetz geregelt. Immer begünstigt sind der 

überlebende Ehepartner oder der eingetragene Partner und unterstützungspflichtige Kinder 

der verstorbenen Person. Sind Personen dieser Kategorien vorhanden, erhalten diese das 

ganze Pensionskassenvermögen oder die daraus resultierenden Renten. 

Sind keine Begünstigten vorhanden, können die Reglemente vorsehen, dass weitere 

Personen in einer festen Reihenfolge begünstigt werden können. 

Die Begünstigung bei der Säule 3a ist in der Verordnung geregelt. Sie ist ähnlich wie bei 

der Pensionskasse, bietet aber mehr Spielraum, vor allem bei Konkubinatsverhältnissen mit 

Kindern aus einer früheren Ehe. In erster Linie ist der überlebende Ehegatte oder der 

überlebende eingetragene Partner begünstigt. 

Fehlt eine solche Person, sind 

- die direkten Nachkommen order 
- die natürlichen Personen, die von der verstorbenen Person in erheblichem Masse 

unterstützt worden sind oder 
- die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen 

eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder 
- die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamen Kinder aufkommen muss, 

begünstigt. 
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Die versicherte Person hat die Wahl, die Personen zu bestimmen und deren Ansprüche näher 

zu bezeichnen. 

Damit dem Willen der verstorbenen Person entsprochen werden kann, muss eine 

Begünstigungserklärung vorliegen. Diese ist den sich verändernden Bedürfnissen 

anzupassen. 

Rückzahlungsverpflichtung für Ausbildung erlaubt 
 

Absolviert ein Mitarbeiter eine Ausbildung, die nicht für seine aktuelle Anstellung notwendig 
ist, kann er mit dem Arbeitgeber vereinbaren, während der Ausbildungstage unbezahlten 
Urlaub zu beziehen oder die Abwesenheiten ohne Lohneinbusse zu kompensieren. Es kann 
auch vereinbart werden, dass die Abwesenheiten weder kompensiert noch vom Lohn 
abgezogen werden. 

Der Arbeitgeber darf in diesem Fall seine Leistung an eine gestaffelte 
Rückzahlungsverpflichtung in Bezug auf den für die Ausbildungszeit bezahlten Lohn knüpfen, 
wenn der Mitarbeiter das Unternehmen vor der vereinbarten Zeit verlässt (Quelle: BGE 
4D_13/2011) 
 

Missachtung von internen Kommunikationsregeln ist ein Kündigungsgrund 

Ein Arbeitgeber kündigte einem Kadermitarbeiter wegen wiederholter Missachtung von 

internen Kommunikationsrichtlinien. Er hielt sich nicht an die Dienstwege und die Tonalität 

seiner Äusserungen war nicht angemessen. Der Mitarbeiter gelangte vor Gericht und machte 

geltend, die Kündigung sei missbräuchlich, weil er nur eine andere Meinung als der 

Arbeitgeber vertreten hat. 

Verschiedene E-Mails bewiesen aber, dass seine Art der Kommunikation nicht den Regeln der 
betriebsinternen Richtlinien entsprach, welche ihm in seiner Funktion bekannt waren. Dieses 
Fehlverhalten war genügend Grund, um das arbeitsrechtliche Vertrauensverhältnis erheblich 
zu erschüttern, weshalb die Kündigung rechtens war. (Quelle: BGE 8C_541/2015 vom 
19.1.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz gewissenhafter Bearbeitung und sorgfältiger Recherche kann keine Haftung für den Inhalt der Beiträge 

übernommen werden. 


